
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Der Große Senat des Bundesfi nanzhofs (BFH) ändert mit Beschluss vom 21.9.2009 
seine Rechtsprechung zur Beurteilung gemischt (berufl ich und privat) veranlasster 
Aufwendungen und lässt Aufwendungen für gemischt veranlasste Reisen in größe-
rem Umfang als bisher zum Abzug als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu.

In einem entschiedenen Fall aus der Praxis besuchte ein Steuerpfl ichtiger eine Com-
puter-Messe in Las Vegas. Das Finanzamt war der Auffassung, von den sieben Tagen des USA-
Aufenthalts seien nur vier Tage einem berufl ichen Anlass zuzuordnen. Deshalb berücksichtigte es 
nur die Kongressgebühren, Kosten für vier Übernachtungen und Verpfl egungsmehraufwendungen 
für fünf Tage. 

Der BFH kam zu dem Entschluss, dass Aufwendungen für die Hin- und Rückreise bei gemischt be-
rufl ich (betrieblich) und privat veranlassten Reisen grundsätzlich in abziehbare Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben und nicht abziehbare Aufwendungen für die private Lebensführung nach 
Maßgabe der berufl ich und privat veranlassten Zeitanteile der Reise aufgeteilt werden können. 
Voraussetzung ist, dass die berufl ich veranlassten Zeitanteile feststehen und nicht von unterge-
ordneter Bedeutung sind. Das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Veranlassungsbeiträge 
kann es jedoch im Einzelfall erfordern, einen anderen Aufteilungsmaßstab heranzuziehen oder 
ganz von einer Aufteilung abzusehen.

Ein Abzug der Aufwendungen kommt nur dann insgesamt nicht in Betracht, wenn die – für sich 
gesehen jeweils nicht unbedeutenden – berufl ichen und privaten Veranlassungsbeiträge (z. B. bei 
einer berufl ich/privaten Doppelmotivation für eine Reise) so ineinandergreifen, dass eine Tren-
nung nicht möglich ist, es also an eindeutigen Kriterien für eine Aufteilung fehlt.

Damit gibt der Große Senat die bisherige Rechtsprechung auf, die der Vorschrift des Einkommen-
steuergesetzes ein allgemeines Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischt veranlasste Aufwen-
dungen entnahm. Diese Auffassung kann in der Praxis auch Auswirkungen auf die Beurteilung 
anderer gemischt veranlasster Aufwendungen haben.
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Anmerkung: Von dieser Rechtsprechung sind allerdings solche unverzichtbaren Aufwendungen 
für die Lebensführung nicht betroffen, die durch die Vorschriften zur Berücksichtigung des steuer-
lichen Existenzminimums pauschal abgegolten oder als Sonderausgaben oder außergewöhnliche 
Belastungen abziehbar sind (z. B. Aufwendungen für bürgerliche Kleidung oder für eine Brille). 
Um eine saubere Trennung zwischen berufl ichen und privaten Aufwendungen zu erreichen, 
sollten betroffene Steuerpfl ichtige alle Unterlagen, die den Nachweis der berufl ichen Sphäre 
der Reise dienen, aufbewahren. 

Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages setzt u. a. voraus, dass der Steu-
erpfl ichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirtschaftsgut in einer inländischen Be-
triebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich zu nutzen 
(= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %). Des Weiteren muss der Steuerpfl ich-

tige das begünstigte Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen seiner 
Funktion nach benennen und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten angeben.

Das Einkommensteuergesetz regelt indes nicht, wie die Absicht der ausschließlich oder fast aus-
schließlich betrieblichen Nutzung zu belegen ist. Seitens des Gesetzgebers wird lediglich eine 
„Prognoseentscheidung“ gefordert, ohne dass erkennbar ist, ob und wie diese Prognose darzule-
gen bzw. glaubhaft zu machen ist.

Für einen betrieblichen Pkw, der auch privat genutzt werden soll, kann die Absicht der ausschließ-
lich oder fast ausschließlich betrieblichen Nutzung des Pkw dadurch dargelegt werden, dass der 
Steuerpfl ichtige geltend macht, den (ausreichenden) betrieblichen Nutzungsanteil mittels eines 
Fahrtenbuches zu dokumentieren.

Dem steht nach dem Beschluss des Bundesfi nanzhofs vom 26.11.2009 nicht entgegen, dass der 
Steuerpfl ichtige für ein im Zeitpunkt der Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrages vor-
handenes Fahrzeug den privaten Nutzungsanteil unter Anwendung der sogenannten 1-%-Rege-
lung ermittelt.

Seit dem 1.1.2009 sind Aufwendungen für Handwerkerleistungen (Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) besser von der Steuer absetzbar. Der 
bisherige Steuerbonus von bis zu 600 € pro Jahr wird auf 1.200 € verdoppelt. 

In der Fachliteratur wird nunmehr teilweise die Meinung vertreten, dass der erhöhte Betrag be-
reits ab dem Jahr 2008 anzuwenden sei, weil das Gesetz zur „Beschäftigungssicherung durch 
Wachstumsstärkung“, mit dem der neue Höchstbetrag eingeführt worden ist, bereits vor dem 
1.1.2009 in Kraft getreten ist.

Das Finanzgericht Münster folgt in seinem Beschluss vom 11.12.2009 dieser Auffassung nicht. 
Aus seiner Sicht bestehen keine ernsthaften Zweifel daran, dass der auf 1.200 € heraufgesetzte 
Ermäßigungshöchstbetrag für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erst ab dem Jahr 
2009 gilt. 

Anmerkung: Zu diesem Sachverhalt sind weitere Verfahren bei Finanzgerichten anhängig. Haus-
haltsnahe Dienstleistungen sollten deshalb zwingend in der Steuererklärung für 2008 angegeben 
werden. Sollte das Finanzamt die Aufwendungen nicht bis zum neuen Höchstbetrag anerkennen, 
sollte ggf. Einspruch eingelegt und mit Hinweis auf die anstehenden Entscheidungen Ruhen des 
Verfahrens beantragt werden.

Die Nutzungsüberlassung einer Wohnung ist in einen entgeltlichen und einen un-
entgeltlichen Teil aufzuteilen, wenn das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung 
zu Wohnzwecken weniger als 56 % der ortsüblichen Marktmiete beträgt. Hier sei 
jedoch erwähnt, dass der Bundesfi nanzhof bereits 2003 entschieden hat, dass der 

volle Werbungskostenabzug – ohne weitere Prüfungen – nur noch dann möglich ist, wenn die 
vereinbarte Miete mindestens 75 % der ortsüblichen Marktmiete beträgt.

Diese Regelung fi ndet aber dann keine Anwendung, wenn eine Wohnung oder andere Räume zu 
anderen Zwecken als Wohnzwecken, z. B. gewerblichen Zwecken, vermietet werden.

Nach einer Verfügung der Oberfi nanzdirektion Rheinland ist bei einer verbilligten Vermietung 
einer Wohnung zu Nichtwohnzwecken – also z. B. zu gewerblichen Zwecken – in jedem Fall ein 
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Werbungskostenabzug nur im Verhältnis der vereinbarten Miete zur ortsüblichen Miete zulässig. 
In dem Umfang, wie ein Steuerpfl ichtiger aus privaten Gründen ganz oder teilweise darauf ver-
zichtet, aus der Überlassung eines Wirtschaftsguts Einnahmen zu erzielen, steht ihm der Abzug 
von Betriebsausgaben/Werbungskosten nicht zu. 

Das einem betreuenden Elternteil zum Ausgleich des wegfallenden Erwerbseinkom-
mens gezahlte Elterngeld beträgt 67 % seines vor der Geburt des Kindes durch-
schnittlich monatlich verfügbaren bereinigten Nettoeinkommens, höchstens jedoch 
1.800 €. Der Mindestbetrag, der auch an vor der Geburt nicht erwerbstätige Eltern-
teile gezahlt wird, beträgt 300 € monatlich. 

Das Elterngeld unterliegt steuerlich in voller Höhe dem Progressionsvorbehalt. Es wird zwar 
steuerfrei ausgezahlt, erhöht aber den Steuersatz für das übrige Einkommen. Das kann zu einer 
erheblichen Steuernachzahlung führen.

Fraglich war nunmehr noch, ob diese steuererhöhende Wirkung auch für den Sockelbetrag von 
300 € gelten soll. Diese Frage hat der Bundesfi nanzhof mit Beschluss vom 21.9.2009 bejaht. Nach 
seiner Auffassung ist das nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz gezahlte Elterngeld 
dem Progressionsvorbehalt zu unterstellen. Es bezweckt, die durch die erforderliche Kinderbetreu-
ung entgangenen Einkünfte teilweise auszugleichen. Dies gilt auch dann, wenn nur der Sockel-
betrag geleistet wird.

Anmerkung: Gegen dieses Urteil wurde nunmehr Verfassungsbeschwerde eingelegt. Hier sollten 
alle betroffenen Elternpaare ggf. Einspruch einlegen und unter Angabe des Aktenzeichens 2 BvR 
2604/09 beim Bundesverfassungsgericht das Ruhen des Verfahrens beantragen.

Eltern erhalten ab 2007 für ihre Kinder ab dem Geburtsjahrgang 1983 das Kindergeld 
nur noch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (vorher bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres). Eine Übergangsregelung ist für die Kinder des Geburtsjahrgangs 1982 
vorgesehen. Sie erhalten das Kindergeld bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres. 

Die Absenkung der Altersgrenze hat zahlreiche negative Auswirkungen auf die kindbedingten 
Steuerfreibeträge wie z. B. Kinderzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz. Auch im Beamten-
recht ergeben sich Änderungen.

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte die Frage, ob die neue Regelung verfassungswidrig ist, ver-
neint und eine anhängige Klage zuungunsten des klagenden Steuerpfl ichtigen entschieden. Die 
Revision zum Bundesfi nanzhof wurde jedoch wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Frage, 
ob die Herabsetzung der Altersgrenze – auch unter Berücksichtigung der Übergangsregelung – 
verfassungsgemäß ist, zugelassen. Diese ist unter dem Aktenzeichen III R 68/09 dort anhängig.

1. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung: Der Bundesfi nanzhof (BFH) hält 
an seiner Auffassung fest, dass im Anwendungsbereich des Alterseinkünftegesetzes 
ab dem 1.1.2005 geleistete Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und 
andere Altersvorsorgeaufwendungen lediglich in beschränktem Umfang als Sonder-
ausgaben abgezogen werden können. 

Der Gesetzgeber beurteilt auf Altersvorsorgeaufwendungen beruhende Rentenein-
nahmen ab dem Jahr 2005 – abweichend von der bis dahin geltenden Rechtslage – 

als steuerbare Einnahmen. Ab dem Jahr 2025 sind solche Aufwendungen in vollem Umfang als 
Sonderausgaben steuerwirksam zu berücksichtigen. Auch die bis dahin geltende Übergangsrege-
lung ist nicht zu beanstanden. Nach dieser sind zwar im Jahr 2005 nur 60 % der Altersvorsor-
geaufwendungen steuerlich anzusetzen, wobei dieser Prozentsatz jährlich um 2 % bis auf 100 % 
ansteigt. Ob eine unzulässige Doppelbesteuerung vorliegt, wird aber erst in den Jahren geprüft, 
in denen die Renteneinnahmen zufl ießen. Hier ist dann mit weiteren Klageverfahren zu rechnen.

2. Sonstige Vorsorgeaufwendungen: Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen in der ab dem 
Jahr 2005 geltenden Fassung gehören Beiträge zu Arbeitslosenversicherungen, zu bestimmten 
Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, zu Kranken-, Pfl ege-, Unfall- und Haftpfl ichtver-
sicherungen sowie bestimmte Risikolebensversicherungen und vor dem Jahr 2005 abgeschlossene 
private Renten- und Lebensversicherungen. Solche Beiträge können (vorbehaltlich der sogenann-
ten Günstigerprüfung) jährlich mit insgesamt höchstens 2.400 €, in bestimmten Fällen nur bis zu 
1.500 € abgezogen werden. 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.) 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli.-Zuschlag 

10.3.2010

Sozialversicherungsbeiträge 29.3.2010

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2010 = 0,12 %  1.7.2009 - 31.12.2009 = 0,12 %, 1.1.2009 - 30.6.2009 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107; September = 106,9; August = 107,3
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass diese Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen können! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksich-
tigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Nach Auffassung des BFH hat der Gesetzgeber in sachgerechter Weise danach differenziert, ob 
ein Steuerpfl ichtiger die Aufwendungen für seinen Krankenversicherungsschutz in vollem Umfang 
allein tragen muss oder ob sich dessen Arbeitgeber hieran durch Beitragszahlungen oder durch 
Beihilfen im Krankheitsfall beteiligt.

Eine weitergehende steuerliche Freistellung gebiete auch nicht die Steuerfreiheit des Existenz-
minimums. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.2.2008 sei die unzurei-
chende steuerliche Berücksichtigung dieser Aufwendungen bis zum 31.12.2009 hinzunehmen. 
Die Aufwendungen für die übrigen im Einkommensteuergesetz genannten Versicherungsbeiträge 
berührten nicht die Steuerfreiheit des Existenzminimums. Dies gelte nach Auffassung des BFH 
auch für die zwangsweise zu leistenden Beiträge zur Arbeitslosenversicherung; sie dienten nicht 
der Existenzsicherung, sondern der Erlangung einer Lohnersatzleistung.

3. Grundfreibetrag: Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf das Existenz-
minimum nicht der Einkommensbesteuerung unterworfen werden. Dies wird durch den Grund-
freibetrag berücksichtigt. Messgröße hierfür ist das staatlich garantierte Sozialhilfeniveau. Hierzu 
legt die Bundesregierung alle zwei Jahre einen Bericht über das Existenzminimum vor. Das sächli-
che Existenzminimum beträgt danach bei Ehegatten im Jahr 2005 12.240 €. Nach Auffassung des 
BFH ist diese Berechnung nicht zu beanstanden. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können den Zufl uss einer Abfi ndung anlässlich der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der Weise steuerwirksam gestalten, dass sie 
die Fälligkeit der Abfi ndung vor ihrem Eintritt hinausschieben.

In einem vom Bundesfi nanzhof am 11.11.2009 entschiedenen Fall wurde der Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit einer (Teil-)Abfi ndungsleistung für das Ausscheiden des Arbeitnehmers zunächst in einer 
Betriebsvereinbarung auf November des Streitjahres bestimmt. Die Vertragsparteien verschoben 
jedoch vor dem ursprünglichen Fälligkeitszeitpunkt im Interesse einer für den Arbeitnehmer güns-
tigeren steuerlichen Gestaltung den Eintritt der Fälligkeit einvernehmlich auf den Januar des 
Folgejahres. Entsprechend wurde die Abfi ndung auch erst im Folgejahr ausgezahlt. 

Weil die Besteuerung vom Zufl uss der Abfi ndung abhängt, war die Abfi ndung nach der Beurtei-
lung des BFH deshalb auch erst im Auszahlungsjahr zu versteuern. 

Anmerkung: In einem „Einmalbetrag“ ausbezahlte Abfi ndungen dürfen auch in Zukunft nicht auf 
mehrere Steuerjahre aufgeteilt werden, um die Steuerlast zu senken. Anders verhält es sich aber, 
sobald ein Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber eine Fälligkeitsvereinbarung schließt. Damit kann 
die Auszahlung der Abfi ndung auf mehrere Kalenderjahre verteilt werden. Entscheidend für die 
Besteuerung ist der Zeitpunkt, an dem das Geld dem Arbeitnehmer zugefl ossen ist.

Es mehren sich Fälle, in denen Mandanten Steuerbescheide nicht rechtzeitig zur 
Prüfung überlassen, z. B. weil das Ergebnis mit der bei der Zusendung der Steuerer-
klärung gemachten Prognose übereinstimmt.

Leider wird dann meistens zu einem späteren Zeitpunkt, z. B. bei der Bearbeitung der nächsten 
Steuererklärung, festgestellt, dass zwar das Ergebnis zutreffend ist, aber nicht alle hier ange-
brachten Vorbehalte, die nach der Abgabenordnung aufzunehmen wären, im Bescheid enthalten 
sind. Wir bitten Sie deshalb, alle Bescheide sofort nach Eingang zur Prüfung an uns weiterzuleiten. 
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